
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
16 Oktobor 20?'3 gemäß den§§ 79 ff GebäudeenorglegesetL (Gl:G) vom 1 

Gültig bis. 07.10.2035 

Gebäude 

Adrosse 

Geb:ludet-eil 2 

Baujahr Gebäude 3 

~ahr Wärmeerzeuger 3. • 

einseitig angebautes Gebäwe 

Hinter der Mauer 10a 
06484 Quedlinburg 
Ganzes Gebäooe 
1910 
'l007 

AnzahlderWohnungen 1 

Reuletrlornummer: ST 2025 006000335 

Gebäudenutzfläche (/\J 240,0 m2 )8( nach § 82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt 

0 

Wesentliche Energieträger für Heizung,_'_-t--:E::.:rdgas~::L:::L:_ ____________________________ 7 
wesentliche Energieträger für Warmwas... Erdgas LL 
Erneuerbare Energien 3 Art 

lnspektionspflichtige Klimaanlagen 5 

)8( Fensterlüftung 
D Sehachtlüftung 
0 Passive Kühlung 
D Gelieferte Kälte 
Anzahl: 0 

Verwendung: 

Lüftungsanlage mit Wärmerockgewinnung 
LOftungsanlage ohne WärmerockgewiMung 

D Kühlung aus Strom 
D Kühlung aus Wärme 

Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion: 
Anlass der Ausstellung des D Neubau D Modernisierung 

(Änderung / Erweiterung) 
D Sonstiges (freiwillig) 

)8( Vermietung / Verkauf 

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach dem 
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Ver-
gleiche ermöglichen (Ertäuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4). 

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind 
auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. 

)8( Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Erge~ 
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. 

Datenerhebung BedarfNerbrauch durch )8( Eigentümer D Aussteller 
Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe). 

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises 

Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben 
bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich wn Gebäuden zu ermöglichen. 

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeictviung) 

Danilo Rotter 

Qued1nbtxger Straße 19 
CNß'!StadHoym.Mhal 

Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG 
2 nur im falle de$§ 79 Absatz 2 Satz 2 GEG e1ruutragen 

Mehrfachangaben rnoghch 
• bei Warmenetzen Baujahr der UbergabestatJon 

Klimaanlagen oder lcomblnlerte Lüftungs- und KJ1maanlagen 1m Sinne d111 § 74 GEG 

Hottgem:,lh Softwart AG, Vlltnuchsl)aH 5 2 3 

Unterschrift des Ausstellers 
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\ ENERGIEAUSWEIS fUr Wohngebäude 
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober 2023 

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer: s r 2025 006000335 0 

,:1 

j 
11 

Energieverbrauch 
Treibhausgasemlsslonen 36,2 kg COrÄquivalent/(m2·a) 

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes t 
150,7 kWh/(m1·a) 

~Blclo/EI F G H 

0 25 50 76 100 126 150 176 200 225 >250 

Wlll'E__ j 
166,8 kWh/(m1·a) 

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes 

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

Verbrauchserfassung - Heizung und Wannwasser 

150,7 kWh/(m2 ·a) 

Zeitraum Primär- Energie- Anteil Anteil Klima-Energieträger 2 energie- verbrauch Warmwasser Heizung faktor wn bis faktor- [kWh] [kWh] [kWh] 

01.01.2022 31.12.2024 Erdgas LL 1,10 93720 14400 79320 1,19 

weitere Bnträge in Anlage ._ -
Vergleichswerte Endenergie 3 

AAf] A I s I c I o I e I F G TB) 
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 :; 

Erläuterungen zum Verfahren 

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen 
sich auf Gebäude, in denen Wärme fOr Heizung und 
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt 
wird. 
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme 
beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten, 
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer 
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit 
Kesselheizung zu erwarten ist. 

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs Ist durch das GEG wrgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter 
Gebäudenutzfläche (A,J nach dem GEG, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch eines 
Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens wm a~benen Energiewrbrauch ab. 

1 s1the Fußnote 1 auf Sem, 1 des Energ,eauswe1ses 
1 ~all$ auch LeerstandszuschlAge Warmwasser- oder Kühlpauschale In kWh 
• EFH 8nfam1llenhaus, MFH Mehrfamilienhaus 

Holge,Y(JÖ'I Sohlte NJ, Ve,lnudlsplst 6 2 3 

1 



V rE=N~E-R G-1-EA~U~S~W:n::::=E:=:;::::;1 s~fUrW-ohn~gebäu~de 

gemäß den§§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (G[G) vom 1 16 Oktober 2023 
:::::::::=::::::;;:::===:=::::::========~=~ 

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: ST 2025 006000335 0 
Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung 
M.tßnahmon ZUf ~"0$longOnsbgon Vorbossorung dor EnorgloolflZionz sind )a'. möglich 0 nic~~ich -
Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen 

empfohlen (freiwillige Angaben) 
in Zu- als geschltzte geschätzte Kosten 

Nr. Bau-oder Maßnalwneobesctnlbung In sammeo- Einzel- Amortisa- pro emgesperte Anlagontede oinzolnon Schotten hangmrt maß. tionsze,t Kilowattsh#lde 
größerer nahme Endenergie 

1 

Modernl-
sieruna 

O wertere EJrtrage im Anhang 

Hnweis: Modemisierungsempfehloogen fOr das Gebllude dienen lediglich der lnformabon. 
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fOr eine Energieberatung. 

t-- Danilo Rotter Genauere Angaben Zll den Empfehlungen 
Queclintuger Straße 19, Stadt 1-v,ffl Arhalt sind erhältlich bei/unter: 

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig) 

1 11ehe Fußn<M I auf Seite 1 des Energ,eauswetses 



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den §§ 79 ff Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16 Oktober 2023 

Erläuterungen 

Angabe ~teil - Seite 1 
Set WohngebaudGn, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen 
als WC>Mzwecken genutzt werden, ist die Ausstollung des Energie-
auswc,ses gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG all den Gebaudetell zu 
besehränken, der getremt als Wohngebaude zu behandeln ist (siehe Im 
Bnzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energioausweis durch dio Angabe 
.Geb:ludete,r deutlich gemacht 

Erneuerbare Energien - Seite 1 
Hier wird darüber informiert. woror llld in welcher Art erneuerbare 
Energten genutzt werden. Be, Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zur 
Nutzung emeuerbarer Ener91en) dazu weitere Angaben. 

Energiebedarf - Seite 2 
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf 
und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der 
Bauuntertagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme wn 
standar<isierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Khmadaten, 
definiertes Nlberwrhalten, standardisierte Innentemperatur llld innere 
W!rrnegewime usw.) berechnet. So lllsst sich die energetische Qualitllt 
des Gebaudes unabhangig YOITI Nutzerwrhalten und YOn der Wettertage 
be~oilon. Insbesondere wegen der standarcisierten Randbedingungen 
erlauben die angegebenen Werte keine ROck:schlOsse all den tatsllchli-
chen EnergiOYerbrauch. 

Primärenergiebedarf - Seite 2 
Der Pnmllrenerglebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er 
berOcksichtigt neben der Endenergie mithilfe wn Primllrenergiefaktoren 
auch die sogenannte .Vorkette· (Erkundung, Gewinnoog, Verteilung, 
Umwandlung) der JOWOils eingesotzten Energieträger (z.B. Heizöl, Gas, 
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen 
geringen Bedarf und damit eme hohe Energieeffizienz sowie eine die 
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. 

Energetische Qualität der Gebäudehülle -Seite 2 
Angegeben ist der spezifische, auf die warmeObertragende Umfas-
sungsflllche bezogene TransmissionswärmeYerlust. Er beschreibt die 
durchschnrttliche energetische Qualitllt aller warmeobertragenden Um-
fassungsfl!chen {Außerwt.lnde, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. 
Bn kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen warmeschltt. Außer-
dem stellt das GEG bei Neubauten AnfordelUIQOn an den sommerlichen 
W!rmeschutz (Schutz Y0I' Überhitzung) eines Gebäudes. 

Endenergiebedarf - Seite 2 
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, Jahr-
lieh benötigte Energiemenge fOr Heizung, lOftung und Warmwasserberei-
tt.Wlg an. Er wird llter Standardklima- llld Standardnutzungsbedingun-
gen erreclvlet und ist ein Indikator fOr die Energieeffizienz eines Gebäudes 
und seiner Anlagertechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge 
die dem Gebäude urter der Annatvne wn standardisierten Bedingungen 
und unter BerOcksichligung der EnerglOYerluste zugefOhrt werden muss, 
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und 
die notwendige LOftung sichergestollt worden können. Ein kleiner Wert 
slgnahslert einen genngen Bedarf und damit eine hohe Energieoffizionz. 

Angaben zur l'«Jtzung erneuerbarer Energien zur Erfullung 
der 65",:EE:fmel - Seite 2 
§ 71 Absatz 1 GEG slett YOI', dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der 
lnbetnobnahme In einem Gebaude eingebaut odor aufgestellt werden, 
g~tzllchzumindestons 65 PrOZOl't mit erneuerbarem Energien betrie-
ben werden Die 65'!1.-EE-Regel gilt ausdrClcklich nur für neu eingebaute 
oder aufgMtellt• Heizungen und Oberdios nach Maßgabe eines Systems 
YOn Übergangsregeln nach den§§ 71 ff. GEG. In dem Feld "Angaben zur 
Nutzung emeuefbarer Energien" kaM fOr Anlagen, die den §§ 71 ff GEG 
bereits ~•rf•llen, die Erfüllung per Nachweis Im Einzelfall oder per pau-

1 Fußnote 1 eul Se1t.t 1 dff Ene,g1eeu~ 

0 
schaler ErfOllungsoption ausgewiesen werden. For Bestandsanlagen, auf 
die §§ 71 ff nicht anzuwenden sind oder fOr die Übergangsregelungen 
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 711 - § 71 m GEG oder sonstige Ausnahmen 
gelten, kOnnen dte zur Warmebereltstellung eingesetzten erneuerbaren 
Energietrllgor aufgeführt und kann ,eweils der prozentuale Ant&1I an der 
W!rmebereltstellung des Gebäudes ausgewiesen werden 

Endenergieverbrauch - Seite 3 
Der Endonergiewrbrauch wird fOr das Gebäude auf der Bas,s der Al> 
rechnungen wn Heiz- und Warmwasserkosten nach der He1Zi<osterr.9r-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermrttell 
Dabei werden die Energ1eYerbrauchsdaton des gesamten Gebliludes 
llld n,cht der einzelnen Wohnelnherten ZllgfU'lde ge~ Der erfasste 
EnergiOYerbrauch fOr die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen 
Wetterdaten und mithilfe wn Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mttelwert umgerechnet. So fOhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch 
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung 
des Gebäudes. Der Endenerg1eYerbrauch gibt Hinweise auf die energeb-
sche Qualität des Gebaudes llld seiner Heizungsanlage Ein kleiner Wert 
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein ROckschluss auf den kOnlbg zu 
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können 
<fte Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten statlc differieren, weil ste "'°" der Lage der Wohneinheiten im Gebilude, wn der jeweiligen Nt.Czung 
und dem lndtviduollen Verhalten der Bewohner abhllngen 
Im Fall längerer Leerstände wird hierfOr ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse 
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch Ober eine Pauschale 
berOcksichtigt. Gleiches gilt fOr don Verbrauch wn ewntuell wrhandenen 
Anlagen zur RaumkOhlung. Ob und i11W10weit die genannten Pauschalen 
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle • Verbrauchserfassung" 
zu entnehmen. 

Primärenergieverbrauch - Seite 3 
Der PrimärenergiOYerbrauch geht aus dem fOr das Gebäude ermittelten 
EndenergieYerbrauch horYOr. Wie der Primllrenergiebedarfwird er mithilfe "'°" Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils einge-
setzten Energiotrllger berOcksichtigen. 

Treibhausgasemissionen - Seite 2 und 3 
Die mit dem Primllrenergiebedarf oder dem Pnmärenergiewrbrauch Yer-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als llquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen. 

Pftichtangaben für Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3 
Nach dem GEG bestet. die Pftict., in lmmobthenanzeigen die in § 87 
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafOr erforderlichen 
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart 
der Seite 2 oder 3. 

VerqleichSWl!f1e - Seite 2 und 3 
Die Vergleichsworte auf Endenergieebene sind modellhaft errnrttelte Wer-
te llld sollen lediglich Anhaltspunkte fOr grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gebaudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es sind 
Bereiche af9)98ben, imerhalb derer l.l'g8fahr die Werte fOr <ie einzelnen 
Vergletchskategorien liegen. 


